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KONSULTATIONSDOKUMENT
VORSCHLAG ZUR NEUEN STRUKTUR DER VRE
Zusammenfassung
Die Task Force der VRE zur Neustrukturierung schlägt vor, dass die VRE die Anzahl der Kommis​sionen von 4 auf 3 verringert. Die Tätigkeiten im Bereich „Institutionelle Angelegenheiten“, die derzeit die Kommission A wahrnimmt, würden dem Vorstand neu zugewiesen; die Tätigkeiten der Kommission A im Bereich „Regionale Partnerschaft“ würden der neuen Kommission 3 zugeordnet.
Jeder Stän​dige Ausschuss wäre für die Entscheidung über seine eigene interne Struktur selbst verantwort​lich, es können so viele Unterausschüsse und Arbeitsgruppen gegründet werden wie nötig. Diese Strukturen sollten so gestaltet werden, dass sie den Kommissionen eine effektive Ausführung ihrer Prioritäten ermöglichen, so wie es in diesem Dokument definiert ist.
Vorgeschlagene Struktur
Kommission 1 (Wirtschaft und Regionale Entwicklung)
Regionale Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigung und die Wissens​gesellschaft, Umwelt, Energie, ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Infrastruktur, Tourismus
Kommission 2 (Sozialpolitik und Öffentliches Gesundheitswesen)
Sozialpolitik, Chancengleichheit, Demographie, Öffentliches Gesundheitswesen und Notfallplanung
Kommission 3 (Kultur und Bildung)
Kultur, Erziehung/Bildung, Jugend, Medien, Internationale und Interregionale Zusammenarbeit
Vorstand
(a) Ständiger Ausschuss für Institutionelle Angelegenheiten
(b) Ständiger Ausschuss für Überwachung und Bewertung
Definitionen
Unterausschuss – Die/der Vorsitzende der Kommission wäre für die Einrich​tung der Unterausschüsse verantwortlich, die für die Erbringung der Arbeit des Ständigen Aus​schusses während ihrer/seiner Amtszeit als notwendig erachtet werden. Unterausschüsse würden daher für mindestens zwei Jahre bestehen.
Arbeitsgruppe – Arbeitsgruppen könnten ad hoc gebildet werden, um sich mit neuen Themen zu befassen, die im Zuge der Arbeit der Kommission aufkommen und zusätzliche Aufmerksamkeit verlangen. Arbeitsgruppen sind Gremien, die einer zeitlichen Begrenzung unterliegen. 
Grundprinzip
Die Kommissionen würden so ausgestaltet, dass es der VRE möglich ist, die neuen Prioritäten anzugehen, die sie für den Zeitraum 2007-2012 definiert hat (vgl. gesondertes Dokument „Priori​täten der VRE 2007-2012“). 
Jede einzelne dieser Prioritäten ist als „Querschnitts“-Priorität gedacht, das heißt, dass sich mehr als eine Kommission damit befassen wird. Durch die Entscheidung für einen Querschnittsansatz kann die Arbeit sämtlicher Kommissionen als gegenseitige Unterstützung wahrgenommen werden, da diese zusammenarbeiten werden, um gemeinsame Themen und Belange zu behandeln. Die Kommissionen würden bei Schlüsselkampagnen auf der Grundlage der Prioritäten der VRE zu​sammenarbeiten. Das ist in dem nachstehenden Diagramm aufgezeigt:







VORSTAND  
Die derzeit durch die Kommission A wahrgenommenen Tätigkeiten im Bereich „Institutionelle Angelegenheiten“ sind Kernprioritäten der VRE, die tatsächlich des politischen Einsatzes des Vor​stands bedürfen. Außerdem bieten sich – im Gegensatz zur sektorspezifischen Arbeit der anderen Kommissionen – die Themen im Bereich „Institutionelle Angelegenheiten“ nicht leicht für einen konkreten Erfahrungsaustausch zwischen regionalen Behörden an. Durch die Einrichtung eines Ständigen Ausschusses beim Vorstand, der diese Tätigkeiten leiten soll, ist die politische Aneig​nung der Arbeit sichergestellt. Der Ständige Ausschuss für Institutionelle Angelegenheiten steht allen Mitgliedern der VRE zur Teilnahme offen, unabhängig davon, ob sie einen Sitz im Vorstand haben. 

Die gegenwärtig durch die Kommission A wahrgenommene Arbeit zu regionalen Partnerschaften und zur internationalen Zusammenarbeit wird der neuen Kommission 3 (Kultur und Bildung) übertragen. Vom Stand​punkt der Funktionsfähigkeit gesehen stellt dieses Modell eine gleichmäßige Arbeitsteilung zwi​schen den Kommissionen sicher. 
Die Themen „Jugend“, „Chancengleichheit“ und „Interregionale Zusammenarbeit“ werden als sehr bedeutsam für die Arbeit sämtli​cher Kommissionen der VRE angesehen und würden daher über die gesamte Organisation hin​weg einbezogen. Das Modell dieser Einbeziehung würde durch die bei diesen Themen führend tätigen Kommissionen entwickelt werden (Kommission 2 für Chancengleichheit, der Unterausschuss für Jugend innerhalb der Kommission 3 für Jugend und Kommission 3 für Interregionale Zusammenarbeit) und würde dem Vorstand und der Hauptversammlung zur Zustimmung vorgelegt. Außerhalb der offiziellen Kommissionsstruktur hätten die Mitglieder weiterhin die Möglichkeit, in informellen Ad-hoc-Gruppen zu zusätzlichen Themen von Interesse zusammenzukommen, welche durch diese Strategie nicht ausreichend abgedeckt sind; diese Gruppen bekämen dennoch ein Mindestmaß an Unterstützung durch das Sekretariat, eine Finanzierung steht nur für Tätigkeiten bereit, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit den laufenden Kampagnen der VRE aufwei​sen.
Auf der Grundlage der für den Zeitraum 2007-2012 ermittelten Prioritäten wird vorgeschlagen, dass die Hauptschwerpunkte der Kommissionen für die kommenden 5 Jahre die nachstehend beschriebenen sein sollten. 
Die Hauptaufgaben der Kommissionen sind zuerst aufgelistet. Die Querschnittsthemen, mit denen sich mehrere Kommissionen befassen werden, sind dann für jede Kommission kursiv aufgelistet.
KOMMISSION 1 – Wirtschaft und Regionale Entwicklung
Schlüsselbereiche der Tätigkeit:
Kohäsionspolitik, wirtschaftliche Entwicklung, Innovation und Forschung, Beschäftigung, neue Technologien und elektronisches Regieren, Wissensgesellschaft, GVOs, ländliche Entwicklung, Öffentliches Verkehrswesen und Verkehrsachsen, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Umwelt, regionale Erzeugnisse, Tourismus
Prioritäten für 2007-2012:
· Entwicklung der Rolle der Regionen, indem Europa einen Wettbewerbsvorteil in der globali​sierten Wirtschaft erhält
· Förderung und Verbreitung von innovativen Ansätzen bei der Entwicklung der regionalen Wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen
· Förderung einer nachhaltigen Mobilität der Arbeitskräfte in ganz Europa
· Förderung des territorialen und sozialen Zusammenhalts in ganz Europa
· Sicherstellung, dass die Europäische Union angemessene Rahmenbedingungen und Unter​stützungsprogramme für die regionale Innovation, Forschung und Wettbewerbsfä​higkeit bereithält
· Unterstützung der Regionen bei der Nutzung der durch die Wissensgesellschaft und den technologischen Fortschritt gebotenen Chancen
· Entwicklung von nachhaltigen Verkehrs- und Infrastrukturlösungen, die die wirtschaftliche Entwicklung auf regionaler Ebene fördern
· Hilfestellung für die Regionen bei der Entwicklung und Förderung von innovativen Ansät​zen bei Energieerzeugung und Energieeffizienz
· Hilfestellung für die Regionen beim Kampf gegen die negativen Auswirkungen des Klimawandels
· Unterstützung von innovativen, effizienten und nachhaltigen Methoden für die Agrarproduktion
· Förderung des nachhaltigen Tourismus in den Regionen Europas
· Förderung einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung und Unterstützung der Landwirtschaft in der Landwirtschaft in den Regionen Euro​pas
· Förderung des Umweltbewusstseins und Hervorrufen von positiven Veränderungen im Verbraucherverhalten
· Sicherstellung, dass Umweltbelange in den Politikgestaltungsprozess auf regionaler und europäischer Ebene eingebracht werden
· Hilfestellung für die Regionen bei der Entwicklung einer Politik für wirtschaftliche Ent​wicklung und Beschäftigung, die alle einbezieht und gleichberechtigt
· Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Regionen Europas und deren Partnern weltweit zur Nutzung der durch die globale Wirtschaft gebotenen Chancen
· Förderung der Fähigkeit der Regionen zur Gestaltung, Entwicklung und Erbringung von Dienstleistun​gen für ihre Bürgerinnen und Bürger
· Unterstützung der Regionen bei der Nutzung der durch die Wissensgesellschaft und den technologi​schen Fortschritt gebotenen Chancen
· Förderung der Themen „Jugend“ und „Chancengleicheit“ in allen Bereichen regionaler Politik
· Förderung von interregionaler Zusammenarbeit innerhalb Europas und darüber hinaus
KOMMISSION 2 – Sozialpolitik und Öffentliches Gesundheitswesen
Schlüsselbereiche der Tätigkeit:
Sozialer Zusammenhalt, Sozialdienstleistungen, Chancengleichheit (Männer und Frauen, Behin​derte, Minderheiten), Migration und Arbeitskräftemobilität, häusliche Gewalt, Demographischer Wandel, Öffentliche Gesundheit, Krankenhausmanagement, Drogen und Alkoholmissbrauch, Reaktion auf Naturkatastrophen, Notfallplanung
Prioritäten für 2007-2012:
· Förderung der Fähigkeit der Regionen zur Gestaltung, Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger
· Hilfestellung für die Regionen bei der Entwicklung einer Politik für wirtschaftliche Ent​wicklung und Beschäftigung, die alle einbezieht und gleichberechtigt
· Hilfestellung für die Regionen bei der Entwicklung von qualitativ hochwertigen, nachhalti​gen, gerechten und innovativen Gesundheits- und Sozialfürsorgesystemen
· Förderung des Engagements aller Bürgerinnen und Bürger (einschließlich junger Men​schen, älterer Menschen, Frauen, Männern, Minderheitengruppen und sozial ausge​grenzter Gruppen) bei der Regionalpolitik und der Politikgestaltung
· Hilfestellung für die Regionen bei der Bekämpfung von Faktoren, die zur sozialen Ausgren​zung beitragen
· Unterstützung der Regionen in ihrer Antwort auf die sozialen und kulturellen Folgen von Asyl und Einwanderung
· Förderung der Fähigkeit der Regionen zur Gestaltung, Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger
· Hilfestellung für die Regionen bei der Entwicklung von qualitativ hochwertigen, nachhalti​gen, gerechten und innovativen Gesundheits- und Sozialfürsorgesystemen
· Hilfestellung für die Regionen bei der Entwicklung von präventiven Gesundheitslösungen
 zur Verringerung der Belastungen der regionalen Gesundheitssysteme
· Ermittlung und Verbreitung von Informationen über regionale Maßnahmen zum Umgang mit einer alternden Gesellschaft
· Hilfestellung für die Regionen bei der Entwicklung von wirksamen Notfallplanungsverfah​ren zum Umgang mit durch Menschen verursachte und Naturkatastrophen
· Hilfestellung für die Regionen bei der wirksamen Antwort auf Themen im Zusammenhang mit der Sicherheit der Gemeinschaft
· Unterstützung der Regionen bei der Nutzung der durch die Wissensgesellschaft und den technologi​schen Fortschritt gebotenen Chancen
· Förderung der Themen „Jugend“ und „Chancengleichheit“ in allen Bereichen regionaler Politik
· Förderung von interregionaler Zusammenarbeit innerhalb Europas und darüber hinaus

· Hilfestellung für die Regionen bei der Entwicklung von Politikansätzen und Programmen, die multikulturelle Gesellschaften fördern
· Unterstützung der Regionen bei der Nutzung der durch die Wissensgesellschaft und den technologischen Fortschritt gebotenen Chancen
· Förderung des territorialen und sozialen Zusammenhalts in ganz Europa
KOMMISSION 3 – Kultur und Bildung
Schlüsselbereiche der Tätigkeit:
Kultur, Erziehung/Bildung, Weiterbildung, Jugend, Medien, kulturelles Erbe, GATS, kulturelle Vielfalt, Regionalsprachen, Instrumente für regionale Partnerschaften (ENPI, EVGZ, Madrider Rahmenübereinkommen), Südosteuropa, Südliches Mittelmeer, dezentrale Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit internati​onalen Organisationen
Prioritäten für 2007-2012:
· Förderung Vielfalt in  Kultur, Medien, Bildung und Sprachen 
· Verbesserung der Regionalpolitik für Bildung und Ausbildung sowie Förderung von Initiati​ven für lebenslanges Lernen
· Förderung der Vermittlung der Demokratie über regionale Medienkanäle und alle anderen verfügbaren Kommunikationsmittel
· Hilfestellung für die Regionen bei der Entwicklung von Politikansätzen und Programmen, die multikulturelle Gesellschaften fördern
· Sicherstellung der Vertretung der europäischen Regionen in den für Global Governance zuständigen Organisationen (so wie die WTO-GATS –Verhandlungen oder die UNDP)
· Entwicklung von dezentralen Initiativen der Zusammenarbeit zur Unterstützung von Ent​wicklungs- und Transformationsregionen
· Förderung der Rolle der Regionen bei der Sicherstellung von Stabilität und der demokrati​schen Konsolidierung in der europäischen Nachbarschaft und darüber hinaus
· Einsetzung eines wirksamen Rahmens für regionale Zusammenarbeit zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der europäischen Integration
· Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den europäischen Regionen und deren Partnern weltweit zur Nutzung der durch die globale Wirtschaft gebotenen Chancen ( z.B. Verbindungen mit Südlichen Mittelmeerregionen)
· Begünstigung des interkulturellen Verständnisses durch die Förderung der Zusammen​arbeit zwischen Regionen innerhalb und außerhalb Europas
· Förderung der Themen „Jugend“ und „Chancengleichheit“ in allen Bereichen regionaler Politik
· Förderung von interregionaler Zusammenarbeit innerhalb Europas und darüber hinaus
· Förderung der Fähigkeit der Regionen zur Gestaltung, Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger
· Förderung des Engagements aller Bürgerinnen und Bürger (einschließlich junger Menschen, älterer Menschen, Frauen, Männern, Minderheitengruppen und sozial ausge​grenzter Gruppen) bei der Regionalpolitik und der Politikgestaltung
· Unterstützung der Regionen bei der Nutzung der durch die Wissensgesellschaft und den technologischen Fortschritt gebotenen Chancen
· Sicherstellung, dass die Europäische Union angemessene Rahmenbedingungen und Unter​stützungsprogramme für die regionale Innovation, Forschung und Wettbewerbsfä​higkeit bereithält
· Unterstützung der Regionen in ihrer Antwort auf die sozialen und kulturellen Folgen von Asyl und Einwanderung
VORSTAND
Der Vorstand würde weiterhin wie bisher seine satzungsgemäß festgelegte Verantwortung wahr​nehmen. Zusätzlich hätte er zwei neue Ständige Ausschüsse:
(a) Ständiger Ausschuss für Institutionelle Angelegenheiten
Die Kernaktivitäten der VRE in den Bereichen „gutes Regieren“, „Regionalismus“ und „Subsidiari​tät“ würden durch den Vorstand der VRE geleitet werden und fielen nicht in den Aufgabenbereich einer bestimmten Kommission. Dazu gehören der Regionalismus, der Europäische Verfassungs​vertrag, die Zukunft Europas und institutionelle Beziehungen. Ein Ständiger Ausschuss für Institu​tionelle Angelegenheiten würde gegründet, um dem Vorstand beratend zur Seite zu stehen; alle Mitglieder der VRE (unabhängig davon, ob sie Vorstandsmitglieder sind) wären in der Lage, sich an diesem Ständigen Ausschuss zu beteiligen. Einer der Vizepräsidenten der VRE würde die Gesamtverantwortung für den Ständigen Ausschuss übernehmen und einzelne Mitglieder des Vorstands würden bei jedem dieser Themen die Führung übernehmen, um die politische Verant​wortlichkeit sicherzustellen. Die Prioritäten im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Ständigen Ausschusses des Vorstands wären:
· Förderung der Entwicklung einer innovativen und verantwortlichen regionalen Regierungs​führung, die die Menschen beteiligt und einbezieht
· Hilfestellung für die Regionen bei der Überwindung des Grabens zwischen den Europäischen Institutionen und den Bürgern
· Sicherstellung einer größeren Beteiligung der Regionen und damit der Bürger an europäi​schen Entscheidungsprozessen
· Sicherstellung der Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips
· Sicherstellung, dass optimale Rahmenbedingungen für die Entwicklung der regionalen Demokratie in allen Ländern Europas bestehen
· Förderung der Themen „Jugend“ und „Chancengleichheit“ in allen Bereichen regionaler Politik
· Förderung von interregionaler Zusammenarbeit innerhalb Europas und darüber hinaus
Der Ständige Ausschuss würde unmittelbar vor jeder Vorstandssitzung regelmäßige Treffen ab​halten und würde direkt an den Vorstand berichten. Das erlaubt eine unmittelbare politische Bestätigung der durchzuführenden Aktionen und würde daher die Fähigkeit der VRE, in diesem Bereich zu handeln, verbessern.
(b) Ständiger Ausschuss für Überwachung und Bewertung
Damit die VRE in der Lage ist, effizient zu bewerten, ob sie die ermittelten Prioritäten auch erfolg​reich angepackt hat, wird es notwendig sein, einige Überwachungs- und Bewertungsmechanismen einzuführen. 
Die VRE würde einen Ständigen Ausschuss für Überwachung und Bewertung beim Vorstand an​siedeln. Diese Gruppe wäre dafür verantwortlich, eine Übersicht bei der Umsetzung des Strate​gieplans der VRE zu geben und würde sicherstellen, dass die Kommissionen und Programme sich alle im Einklang mit der gemeinsam vereinbarten Strategie entwickeln. Die Kommissionen und Programme würden dem Ständigen Ausschuss Informationen über ihre Tätigkeit und die erzielten Ergebnisse zukommen lassen, damit der Ständige Ausschuss in die Lage versetzt wird, eine prä​zise Bewertung vorzunehmen. Der Ständige Ausschuss würde direkt an den Vorstand der VRE berichten. Der Ständige Ausschuss für Institutionelle Angelegenheiten steht allen Mitgliedern der VRE zur Teilnahme offen, unabhängig davon, ob sie einen Sitz im Vorstand haben. 
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KOMMISSION 2 (Sozial Politik und Öffentliches Gesundheitswesen)




















Prioritäten


(a) Förderung der Modernisierung  und der Internationalisierung der   regionalen Regierungsführung


(b) Förderung von Innovation, Wachstum und Beschäftigung in den europäischen Regionen 


(c) Annahme der Herausforderungen des demographischen Wandels, der Migration und der sozialen Ausgrenzung


(d) Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung      und   Bekämpfung der Umweltverschmutzung


(e) Entwicklung von Demokratie durch Vielfalt und  Förderung dieser Vielfalt in Kultur,   Medien und Bildung 


 (f) Schaffung eines sicheren Umfelds für     Bürgerinnen und Bürger
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KOMMISSION 3 (Kultur  und Bildung)





Ständiger Ausschuss für Überwachung und  Bewertung








Ständiger Ausschuss für Institutionelle Angelegenheiten














� Beispielsweise Antwort auf Fragen bei Drogen- und Alkoholmissbrauch sowie häuslicher Gewalt





	



